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Letzter Termin

Montag, 27. Dezember
Mehrwertsteuer: Die Mehrwertsteuerpflichtigen mit monatlicher
oder vierteljähriger Abrechnungspflicht müssen die Mehrwertsteu-
er-Vorauszahlung (acconto Iva) für 2010 leisten.

Intrastat-Meldung: Für die im Monat November innerhalb der EU
getätigten Einkäufe, Verkäufe oder Dienstleistungen müssen die
Steuerpflichtigen mit monatlicher Meldepflicht die Intrastat-Mel-
dung elektronisch übertragen.

Donnerstag, 30. Dezember
Registersteuer für Mietverträge: Für neue Mietverträge, die am
1. Dezember 2009 abgeschlossenen wurden, ist die Registersteuer
(2 Prozent der Jahresmiete) mit Vordruck F23 zu bezahlen. Für lau-
fende Mietverträge, die in früheren Jahren am 1. Dezember abge-
schlossen wurden, ist bis heute die jährliche Registersteuer (2 Pro-
zent der Jahresmiete) zu entrichten.

TERMINKALENDER

Ausgabenkontrollen für alle
NEUERUNG 2011: Einzelausgaben ab 3500 Euro müssen gemeldet werden

Zur Bekämpfung der Steuer-
hinterziehung will der Fiskus

einen neuen Weg beschreiten.
Es handelt sich um die „Ausga-
benkontrolle“ (spesometro). Da-
zu müssen im kommenden Jahr
die Ausgaben aller Steuerpflich-
tigen ab 3500 Euro der Einnah-
menagentur gemeldet werden.
Diese Meldungen sollen der
Steuerbehörde eine bessere
Schätzung jener Einkommen er-
möglichen, die bisher vor dem
Fiskus verborgen wurden.

Die neue Strategie der Ein-
nahmenagentur fußt auf der
Verordnung Nr. 78/ 2010. Damit

wurden die Unternehmen und
Freiberufler verpflichtet, dem
Fiskus über Internet die neuen
Kunden- und Lieferantenver-
zeichnisse (elenco clienti e for-
nitori) zu übermitteln. Für das
Jahr 2010 sollen nur Rechnun-
gen ab einem Betrag von 25.000
Euro gemeldet werden. Diese
Meldung der Umsätze mit Kun-
den und Lieferanten des Jahres
2010 soll bis Ende Oktober 2011
erfolgen.

Ab dem kommenden Jahr
müssen die Mehrwertsteuer-
pflichtigen alle Rechnungen ab
3500 Euro melden. Und damit
nicht genug. Ab dem kommen-
den Jahr müssen auch Leistun-
gen an private Kunden ab 3500
Euro in das Kundenverzeichnis
aufgenommen und dem Fiskus
gemeldet werden. Damit sich
die Unternehmen auf diese neu-
en Vorschriften einstellen kön-
nen, dürfte es eine Übergangs-
frist bis Ende Mai geben. Die
Einnahmenagentur muss näm-
lich noch im Detail festlegen,
welche Daten für Geschäfte mit
Privatpersonen zu melden sind.
Deshalb ist mit dem Beginn der
Meldepflicht für Leistungen an
Private wahrscheinlich erst ab
Juni 2011 zu rechnen.

Der Finanzminister erhofft
sich mit der neuen Kontrollmög-
lichkeit zusätzliche Steuerein-
nahmen in der Höhe von über
600 Mio. Euro.

ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Rekord-Abgaben in Italien
ERHEBUNG: Belastung durch Steuern, Gebühren und Sozialabgaben sehr hoch

Nach einer Erhebung der Or-
ganisation für wirtschaftli-

che Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD) hat im Jahr
2009 die Abgabenbelastung in
Italien 43,5 Prozent der Wirt-
schaftsleistung (Bruttoinlands-
produkt) erreicht.

Laut der in Paris ansässigen
Wirtschaftsorganisation liegt die
Abgabenquote nur in Schweden
(46,4 Prozent) und Dänemark
(48,2 Prozent) höher als in Itali-
en. Somit nimmt Italien den we-
nig beneidenswerten dritten
Platz unter den Ländern mit der
stärksten Abgabenbelastung ein.

Doch diese offiziellen Statisti-
ken zeigen nicht, dass die Steu-
ern und Gebühren sowie die So-
zialabgaben viele Bürger we-
sentlich stärker belasten. In Itali-

en erreicht nämlich die Schat-
tenwirtschaft 20 bis 25 Prozent
der Wirtschaftsleistung. Viele
können sich somit zum Großteil

der Besteuerung entziehen. Da-
für müssen andere viele zu hohe
Steuern und Sozialabgaben be-
zahlen. (abk) W

Darlehenszinsen
Ich möchte Anfang nächsten
Jahres eine Wohnung, für
mich ist dies meine Erstwoh-
nung, kaufen und renovie-
ren. Ich habe deshalb ein
Bankdarlehen aufgenom-
men. Kann ich die entspre-
chenden Darlehenszinsen in
der Steu-ererklärung abset-
zen?
Ja, grundsätzlich kann man
beim Ankauf (und beim Bau)
der Erstwohnung die Darle-
henszinsen des eigens für
diesen Zweck aufgenomme-
nen Hypothekardarlehens in
der Steuererklärung abset-
zen. Der von der Finanzver-
waltung steuerlich anerkann-
te Höchstbetrag, auf dem der
19-prozentige Abzug berech-
net wird, liegt bei 4000 Euro
(beim Bau beträgt dieser nur
2582,28 Euro). Voraussetzun-
gen für die Absetzbarkeit der
Zinsen sind u. a.:

# der Kauf der Immobilie
muss im Jahr vor oder nach
der Aufnahme des Darlehens
abgewickelt werden;

# die gekaufte Immobilie
muss sich innerhalb eines
Jahres nach dem Kauf um die
Hauptwohnung des Eigentü-
mers oder eines seiner Fami-
lienmitglieder handeln;

# der Inhaber des Hypo-
thekardarlehens muss ein Re-
alrecht (z.B. Eigentum) an
der Immobilie halten.
Falls die Erstwohnung, die
mittels dem Hypothekardar-
lehen erworben wird, noch
renoviert wird, dann gilt die
Absetzbarkeit der Darlehens-
zinsen ab jenem Datum, an
welchem die Wohnung als
Hauptwohnung genutzt wird,
was jedoch in jeden Fall in-
nerhalb von zwei Jahren nach
dem Kauf sein muss.

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
Die Redaktion behält sich vor,
eine Auswahl unter den einge-
sandten Fragen zu treffen.
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Meldepflicht heißt es ab 2011 für
alle größeren Ausgaben. gms


